
POLITISCHE GEMEINDE WEESEN 

OBERSTUFENSCHULGEMEINDE WEESEN-AMDEN 
 

 

Mehrzweckturnhalle Weesen 

Gebührentarif  

gültig ab 1. Januar 2021 

 

 
Der Gemeinderat Weesen und der Oberstufenschulrat Weesen-Amden erlassen, gestützt 
auf Art. 23 des Reglementes über die Organisation und Benützung, folgenden Gebühren-
tarif: 
 

1. Sporthalle 
 Halle (inkl. 2 Garderoben/Duschen) Bemerkungen 

Jahresbelegung  
Fr. 250.00 (für Einheimische1) 

Fr. 500.00 (für Auswärtige2) 

Ansatz pro Jahr und einer 
Trainingseinheit pro Wo-
che (1,5 – 2 Stunden) 

 

Einzelanlässe 
inkl. Hauswartszeit bis max. 1.5 Std.  

(vgl. Ziffer 8)  

Turniere, Meister-

schaftsspiele, ohne 

Eintrittspreise und ohne 
Geldeinsätze 

Fr. 90.00 
½ Tag, bis 6 Stunden, 
Ansatz pro Kalendertag 

Fr. 120.00 
1 Tag, über 6 Stunden, 
Ansatz pro Kalendertag 

Turniere, Meister-

schaftsspiele, mit Ein-

trittspreisen oder mit 
Geldeinsätzen 

Fr. 140.00 
½ Tag, bis 6 Stunden, 
Ansatz pro Kalendertag 

Fr. 160.00 
1 Tag, über 6 Stunden, 
Ansatz pro Kalendertag 

 

2. Garderoben 

bei Einzelanlässen 

ausserhalb der Sport-

halle 

Fr. 60.00 pro Doppelgarderobe/Garderobe 
inkl. Duschraum 

(inkl. Übergabe / Abnahme / Reinigungszeit  
bis 1 Std. – vgl. Ziffer 8) 

Ansatz pro Veranstaltung 

Dauernutzung pro 

Doppelgarderobe inkl. 

Duschraum im UG 

Fr. 750.00  Ansatz pro Jahr 

 

Für Gruppen/Mannschaften von Jugendlichen bis 18 Jahre, der in Weesen und Amden ansässigen 
Vereine sowie regionalen Vereinen mit bedeutender Weesner oder Ammler Beteiligung, werden die 
Halle und die Garderoben/Duschen kostenlos zur Verfügung gestellt. 
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Tarifkategorien 
 

Einheimische1, 

kommerzieller 

Anlass3, 

pro Tag 

Einheimische1, 

nichtkommer- 

zieller Anlass4, 

pro Tag 

Auswärtige2 

Hauswartzeit 

inklusive 

(vgl. Pkt. 8) 

 

3. Saalbetrieb (Saal mit Foyer) 

Halle mit Foyer Fr. 200.00 Fr. 100.00 Fr. 350.00 3 Std. 

 

4. Küche      

inkl. Benützung der Infrastruktur 
(Geräte und/oder Geschirr) 

Fr. 200.00 Fr. 200.00 Fr. 300.00 2 Std. 

nur als Office (ohne Benützung 
der Infrastruktur wie Geräte oder 
Geschirr) 

Fr. 80.00 Fr. 80.00 Fr. 150.00 1 Std. 

 

5. Foyer 

Miete ohne andere Räume Fr. 80.00 Fr. 80.00 150.00 1 Std. 

 

6. Bühne / Leinwand / Beamer 

Bühne inkl. Bühnentechnik Fr. 200.00 Fr. 150.00 Fr. 300.00 2 Std. 

Beamer Fr. 60.00 Fr. 50.00 Fr. 100.00 1 Std. 

mobile Grossleinwand  Fr. 40.00 Fr. 30.00 Fr. 50.00 1 Std. 

 

7. Gebühr für Folgetage 

Dauern Veranstaltungen länger als 1 Tag, wird für den/die Folgetag(e) jeweils ½ des Tarifs gemäss Ziff. 3 
(Saal) oder 5 (Foyer) verrechnet. 

Zusätzliche Proben von Vereinen vor einem Anlass (Konzert/Chränzli) werden nicht in Rechnung gestellt.  

 

8. Hauswartszeit, Mehraufwand 
(Für Anwesenheit des Hauswarts, welche den üblichen Zeitbedarf gem. Tarif Pt. 1-6 überschreitet) 

Reinigung, Bestuhlung, Tech-
nische Installationen, übrige 
Dienstleistungen 

 
Fr. 60.00 

 
Ansatz pro Stunde 

 

9. Allgemeines 
In den Gebührenansätzen sind  inbegriffen: 

 Kosten für Strom, Wasser und  
     Abwasser 

 Heizung 

nicht inbegriffen: 

 Kehrichtgebühren 

 Mehraufwand Hauswartzeit ge- 
     mäss Ziff. 8 

Depotleistungen Fr. 300.00 (davon 100.00 für Schlüs-
seldepot ) 

gegen Quittung 

 
1 Einheimische Benützer: Dazu zählen Institutionen (Vereine, Parteien, öffentlich-rechtliche Körperschaften, 

Unternehmungen) oder Personen mit (Wohn-)Sitz in Weesen oder Amden sowie auch regionale Vereine und 
Institutionen mit bedeutender Weesner oder Ammler Beteiligung / Mitgliedschaften. 

2 Auswärtige Benützer: Alle nicht einheimischen Nutzer. 

3 Kommerzieller Anlass: Dazu zählen Anlässe, die für die Öffentlichkeit zugänglich und gewinnorientiert sind, 
an welchen eine umfangreiche Festwirtschaft geführt wird oder wenn ein Eintritt oder ein Kursgeld verein-
nahmt wird. 

4 Nichtkommerzieller Anlass: Vereinsinterner Anlass oder nur für einen bestimmten Personenkreis zugängli-
cher Anlass (auf Einladung). Die Veranstaltung ist zudem nicht gewinnorientiert.  
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Der Gebührentarif wird ab 1. Januar 2021 angewendet. Er ersetzt den Gebührentarif  
vom 25. März 2013. 
 
Weesen/Amden, 6./20. Oktober 2020 
 
GEMEINDERAT WEESEN 

Der Gemeindepräsident: 
 
 
lic. iur. HSG Marcel Benz 
 
Der Gemeinderatsschreiber: 
 
 
Ignaz Gmür 
 

 
OBERSTUFENSCHULRAT  
WEESEN-AMDEN 

Der Präsident: 
 
 
Andreas Mang 
 
Die Ratsschreiberin: 
 
 
Judith Wyss 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genehmigt vom Gemeinderat Weesen am 6. Oktober 2020 
Genehmigt vom Oberstufenschulrat Weesen-Amden am 20. Oktober 2020 


